
 

 
 

 
 
 
 

Bebauungsplan „Sonnenwendstraße“  
förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung  

gemäß § 3 Abs. 2 i.V.m.§ 4 Abs. 2 BauGB und § 13a BauGB 
 
 

Umweltbezogenen Information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadt Bad Dürkheim 
Fachbereich Bauen 
Sachgebiet Stadtplanung einschließlich Raumordnung 
Ansprechpartner: Frau Müller / Frau Zorn 
Telefonnummer: 06322/935-2110 
E-Mail-Adresse: stadtplanung@bad-duerkheim.de 
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1. Übersicht 

 
Schutzgut Art der umweltbezogenen Information, Urheber und 

Kurzbeschreibung 
Verweis 

 
A. Fachgutachten/ Untersuchungen 

 
Tiere Artenschutzrechtliche Potentialabschätzung, LF-Plan vom 

August 2022 
 
- Abschätzung des potenziellen Vorkommens von 

Avifauna, Fledermäusen, Reptilien und Amphibien, 
Insekten, Arten sonstiger Artengruppen, Pflanzen 

- Erläuterung der potenziellen artenschutzrechtlichen 
Konflikte für die betroffenen Tiergruppen 

 

s. Anlage 3 zum 
Bebauungsplan 

Tiere Vogelschutzgebiets-Vorprüfung, LF-Plan vom Dezember 2021: 
 
-  Untersuchung des Einflusses des Vorhaben 

(Bebauungsplan) auf die Erhaltungsziele und den 
Schutzzweck des angrenzenden Vogelschutzgebietes  

s. Anlage 2 zum 
Bebauungsplan 

Wasser, 
Boden, Klima 

Wasserhaushaltsbilanz, Dr.-Ing. Burkhardt Döll (ö.b.v.S. für 
Siedlungswirtschaft) vom Juli 2023 
 

- Untersuchung der Wasserhaushaltsbilanz 

 

s. Anlage 6 zum 
Bebauungsplan 

Wasser, 
Boden, 
Klima, 

Mensch 

Starkregen- und Überflutungsrisiko-Betrachtung, Dr.-Ing. 
Burkhardt Döll vom August 2023 
 

- Untersuchung des Starkregen und Überflutungsrisikos 

 

s. Anlage 7 zum 
Bebauungsplan 

 
B. Umweltbezogene Stellungnahmen 

 
Wasser, 
Boden, 
Klima, 

Mensch 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle 
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Neustadt/ 
Wstr., Schreiben vom 15.11.2022  

 
- Aussagen zu folgenden Themenbereichen: Klimaschutz, 

Klimaanpassung, Schmutzwasser, 

Seite 3 



 

2/22 
 

Niederschlagsbewirtschaftung, 
Starkregen/Hochwasserschutz, Bodenschutz, 
Wasserschutzgebiete und Maßnahmen zum Schutz des 
Grundwassers 

 
Kulturgut Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion 

Landesarchäologie, Außenstelle Speyer, Schreiben vom 
15.12.2022 und 28.02.2023 
 

- Aussagen zu folgenden Themenbereich: archäologische 
Fundstellen/ Denkmäler und Baubegleitung 

 

Seite 12 

Wasser, 
Boden, Tiere 

Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Untere Naturschutzbehörde, 
Schreiben vom 16.12.2022 
 

- Aussagen zu folgenden Themenbereichen: Begrenzung 
der Versiegelung auf den privaten Grünflächen, 
wasserdurchlässige Materialien und Artenschutz  

 

Seite 19 

Tiere, 
Kulturgut 

Stellungnahme eines Bürgers („Bürger 1“) E-Mail vom 
07.11.2022 
 

- Aussagen zu folgenden Themenbereichen: Bebauung 
des Nachbargrundstück, Sandstein-Trockenmauer als 
Lebensraum  

 

Seite 20 
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2. Umweltbezogene Stellungnahmen 
 

a) Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Neustadt/ Wstr., Schreiben vom 15.11.2022  
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b) Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion 
Landesarchäologie, Außenstelle Speyer, Schreiben vom 15.12.2022 und 
28.02.2023 
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Kernarbeitszeiten Parkmöglichkeiten 
09.00-12.00 Uhr Parkplätze und Parkhäuser 
14.00-15.30 Uhr im Innenstadtbereich 
Fr.: 09.00-13.00 Uhr   

 

Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz  
Direktion Landesarchäologie | Außenstelle Speyer 
Kleine Pfaffengasse 10 | 67346 Speyer 

 
Stadtverwaltung Bad Dürkheim  
Mannheimer Straße 24 
 
67098 Bad Dürkheim 
 
 

 DIREKTION 
LANDESARCHÄOLOGIE 
 
Außenstelle Speyer 
 
Kleine Pfaffengasse 10 
67346 Speyer 
Telefon 06232 675740 
landesarchaeologie-
speyer@gdke.rlp.de 
www.gdke.rlp.de 
  

Mein Aktenzeichen 
E2022/0860 hm 

Ihr Schreiben vom 
10.11.2022 
AZ:  

Ansprechpartner / E-Mail 
Matthias Hahn 
matthias.hahn@gdke.rlp.de 

Telefon / Fax 
06232 675747 
06232 675760 

 15.12.2022 

 

Betr.: Bebauungsplan „Sonnenwendstraße“ in Bad Dürkheim; Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 4 Abs. 1 i.V. 
m. 3 Abs. 1 BauGB, sowie der benachbarten Gemeinden gem. § 2 Abs. 2 
BauGB; 

hier: Stellungnahme der Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer. 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchäologie sind im Geltungsbereich der o.g. 

Planung mehrere Fundstellen verzeichnet. Es handelt sich dabei um Spuren eines römischen 

Steinbruchs (Fundstelle Bad Dürkheim 28), einen Schatzfund des 15. Jahrhunderts (Fdst. Bad 

Dürkheim 40) sowie um einen archäologisch relevanten Einzelfund unbekannter Zeitstellung 

(Fdst. Bad Dürkheim 59). 

 

Aus diesem Grunde müssen wir das o.g. Vorhaben zur Zeit ablehnen. Wir bitten Sie um 

die Vereinbarung eines Gesprächstermins, um die näheren Umstände und die weitere 

Vorgehensweise besprechen zu können. 

 

Trotz dieser Stellungnahme ist die Direktion Landesarchäologie an den weiteren Verfahrens-

schritten zu beteiligen, da jederzeit bisher unbekannte Fundstellen in Erscheinung treten 

können. 

 

„Es gelten grundsätzlich die Bestimmungen gem. §§ 19 und 21 Abs. 3 DSchG vom 23.3.1978 

(GVBl.,1978, S.159 ff), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBl. 

S. 543).“ 
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Diese Stellungnahme betrifft ausschließlich die archäologischen Kulturdenkmäler und ersetzt 

nicht Stellungnahmen der Direktion Landesdenkmalpflege zu den Baudenkmälern in Mainz und 

der Direktion Landesarchäologie - Erdgeschichte in Koblenz. Eine interne Weiterleitung ist nicht 

möglich. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

i.A. 

Dr. David Hissnauer 
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c) Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Untere Naturschutzbehörde, Schreiben 
vom 16.12.2022 

 
  



      
 

   Bankverbindungen: 
  Tel.:        (06322) 961 - 0 Postbank Ludwigshafen/Rh. Sparkasse Rhein-Haardt  
Postanschrift: Hausanschrift: Fax:        (06322) 961 - 1156 Kto. Nr. 159 40 676 (BLZ 545 100 67) Kto. Nr. 141 (BLZ 546 512 40) 
Postfach 1562 Philipp-Fauth-Str. 11 e-Mail:    info@kreis-bad-duerkheim.de IBAN: DE84545100670015940676 IBAN: DE69546512400000000141 
67089 Bad Dürkheim     67098 Bad Dürkheim Internet:  www.kreis-bad-duerkheim.de SWIFT-BIC: PBNKDEFF SWIFT-BIC: MALADE51DKH 
 
Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter:  https://www.kreis-bad-duerkheim.de/kv_bad_duerkheim/Aktuelles/Datenschutz/ 

 
Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim 

Stadtverwaltung Bad Dürkheim 
Sachgebiet 2.1 – Stadtplanung 
einschließlich Raumordnung 
Mannheimer Straße 24 
67098 Bad Dürkheim 

Bauen und Umwelt 
Untere Naturschutzbehörde 
Ansprechpartner: Katharina Glaser 
Außenstelle: Mannheimer Straße 22 
Telefon: 06322/961-5201 
Telefax: 06322/961-85201 
E-Mail: Katharina.Glaser@kreis-bad-

duerkheim.de 
Aktenzeichen: 362-11/52/Gla 
Datum: 16.12.2022 
  

Bebauungsplan „Sonnenwendstraße“ in Bad Dürkheim 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 4 Abs. 2 i.V. m. 
3 Abs. 2 und 13 BauGB 
- Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde - 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Untere Naturschutzbehörde macht gegen den Bebauungsplan „Sonnenwendstraße“ keine 
grundsätzlichen Bedenken geltend. 
Für folgende Punkte haben wir dennoch Anregungen und Anmerkungen:  

Teil B: 
Ziffern 7.4 und 13: da außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen – auch auf privaten 
Grünflächen – Terrassen, Gerätehäuser und Zuwegungen zulässig sind, regen wir als Untere 
Naturschutzbehörde, um eine übermäßige Bebauung zu vermeiden, die Festlegung einer 
Maximalgröße (in m²) für solche Vorhaben, an. 
Ziffer 14: hier regen wir eine Konkretisierung des Begriffs „wasserdurchlässige Materialien“ an. 
Ausdrücklich begrüßt wird die ausführliche Beachtung des Artenschutzes unter Ziffer 15, 
Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände. Im Zuge von 
Einzelvorhaben, insbesondere auf den genannten Parzellen ist die Untere Naturschutzbehörde 
zu beteiligen und im Vorfeld der Bauarbeiten Fachgutachten durch Vorhabensträger/ Bauherren 
für die entsprechenden Artengruppen vorzulegen.  
Wir regen hierzu eine zusätzliche Planzeichnung als Anlage mit Kennzeichnung der Parzellen 
und Zuordnung der betroffenen Artengruppen an, damit auf einen Blick erkennbar wird, welche 
Parzellen von welcher Artengruppe betroffen ist, an. 
Damit Bauherren nicht in Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG geraten, bitten wir das Bauamt 
der Stadt Bad Dürkheim hierbei um rechtzeitige Mitteilung gegenüber den Vorhabensträgern/ 
Bauherren bei Anfragen zu diesen Parzellen bzw. bei Bauvoranfragen und Bauanträgen. Auch 
die Untere Bauaufsichtsbehörde in unserem Hause wird durch die Untere Naturschutzbehörde 
dahingehend sensibilisiert. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Katharina Glaser 
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d) Stellungnahme eines Bürgers („Bürger 1“) E-Mail vom 07.11.2022 

  



1

Timo Niendorf

Betreff: WG: Bebauungsplan "Sonnenwendstraße"

Betreff: Bebauungsplan "Sonnenwendstraße" 
Datum: Mon, 7 Nov 2022 10:16:21 +0100 

Von:
An: Müller, Petra <petra.mueller@bad-duerkheim.de>

 

Guten Morgen Frau Müller, 

zu dem Bebaungsplan "Sonnenwendstraße" erbitte ich eine Stellungnahme: 

Planurkunde und Schnitt A-A 

- Was soll mit dem Goetheplatz geschehen? 

- E2:  Der hier angegebene untere Bezugspunkt 205.00 m ü. NN ist 4-5 m über dem bestehenden geneigten Gelände. 

Dieser Bezugspunkt ist 2,40 m höher als der untere Bezugspunkt 202.60 m ü. NN, angegeben für den benachbarten 
Anliegerweg und das Haus 87A. Ein so hoch         aufragendes Nachbargebäude findet keine Zustimmung! 

Zudem grenzt das Haus unmittelbar an eine 2.50 m hohe Sandstein-Trockenmauer. Diese südexponierte Mauer ist 
Kulturgut eines alten Weinbaugeländes und Lebensraum für Mauereidechsen und Schlingnattern sowie eine Vielzahl 
von Insektenarten. Durch den Bau des Hauses würde dieser Lebensraum vernichtet werden! 

Wie erfolgt die Zufahrt zu E2? 

- F4:  Die Grundstücke 15/15 und 15/13 haben gegenüber dem ersten Entwurf keine "Gartenflächen" mehr. Warum? 

Mit bestem Dank und freundlichem Gruß  

      

 
--  
Dieses Mail wurde von Sophos Security Gateway auf Viren überprüft. 
http://www.sophos.com 
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